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Deutsch ins Grundgesetz !  
 

Wert der Landessprache: 

Das Deutsche ist eine hochentwickelte Kultursprache und die Grundlage für bedeutende Leistungen 

in Wissenschaft, Technik und Kunst. Unsere Sprache ist seit jeher in ihrem Sprach- und Kulturraum 

die maßgebliche Quelle für Verständigung, schöpferisches Denken und gesellschaftliches 

Selbstverständnis. Wir wollen, dass es so bleibt. 

 

Problem:  

Die Konzernwirtschaft und die Hochschulen wollen die deutsche Sprache in unserem Sprachraum 

durch Englisch ersetzen. Sie berufen sich dazu auf die Globalisierung. In der EU spielt Deutsch 

praktisch keine Rolle mehr. Viele Massenmedien, besonders das Fernsehen, treiben diese 

Entwicklung mit voran. Eine demokratische Zustimmung für diesen Sprachwechsel gibt es nicht. Er ist 

aufgezwungen. Viele Politiker und staatliche Stellen sehen zu oder fördern die Entwicklung sogar.  

 

Schutz durch die Verfassung: 

Unsere Sprache braucht einen sicheren Status. Der Verein Deutsche Sprache e. V. fordert daher die 

Abgeordneten des Deutschen Bundestages auf, Artikel 22 um den Absatz: „Die Sprache der 

Bundesrepublik ist Deutsch" zu ergänzen. Damit gäbe es auch in Deutschland einen Schutz in der 

Verfassung wie in 18 von 28 Ländern der EU. 

 

Was bewirkt eine Aufnahme in die Verfassung? 

Ein Schutz der deutschen Sprache im Grundgesetz — so heißt unsere Verfassung — hat Wirkung für 

den öffentlichen Raum. Der private Bereich ist nicht betroffen. Dort können die Sprachen von 

Einwanderern oder Dialekte gepflegt werden. Eine Aufnahme ins Grundgesetz ändert die 

Verhältnisse nicht schon unmittelbar. Sie wirkt jedoch als: 

 Maßstab für die Auslegung der gesamten Rechtsordnung und 

 Auftrag an das Parlament, gesetzliche Regelungen für einzelne Bereiche des öffentlichen 

Lebens zu schaffen.  

Wir denken etwa an den Schutz des Verbrauchers oder Arbeitnehmers, an die Ausbildung in Schule 

und Hochschule oder an den Kontakt mit Einrichtungen für die Allgemeinheit wie Krankenhäuser, 

Behörden oder Gerichte. Die Forderung „Deutsch ins Grundgesetz“ bedeutet also politisch 

wesentlich mehr als nur ein Symbol.  

 

Was können Sie als Bürger tun? 

 Unsere Unterschriftensammlung unterstützen 

 In Ihrer beruflichen und privaten Umgebung für die Forderungen des VDS werben 

 Journalisten und Politiker nach deren Haltung fragen 


